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Stellungnahme zum Bildungsreformgesetz 2017 - Schulrecht

Bildungsdirektionen
Die in § 5 Abs. 2 BD-EG vorgesehenen Rahmenbedingungen für das Bildungscontrolling 
entziehen sich einer detaillierten Bewertung, da die entsprechende Verordnung noch nicht 
vorliegt. Doch lassen bereits die hier genannten Punkte einen hohen Verwaltungsaufwand 
befürchten: „… regelmäßig und zentral erhobener bzw. gesammelter und aufbereiteter Daten 
und Kennzahlen“, „ein periodisches Planungs- und Berichtswesen (Entwicklungspläne, 
Qualitätsberichte, Qualitätsprogramme) sowie periodische Bilanzierungen und 
Zielvereinbarungen auf bzw. zwischen allen Ebenen der Schulverwaltung und der Schulen“, 
„periodische, standardisierte Überprüfung von Lernergebnissen“ … Was bringt das für den 
Unterricht?

Die Bildungsaufgabe von Schule – die Persönlichkeitsbildung, die Vermittlung von Werten etc. 
– tritt durch die Fokussierung auf „operationalisierbare Kriterien und Indikatoren“ in den 
Hintergrund.

Die Aufgaben der derzeitigen Schulaufsicht tritt mit Ablauf des 31. August 2020 (§ 6 BD-EG) 
außer Kraft. Es fehlt derzeit eine bewertbare Neuregelung.

Es ist sicherzustellen, dass zusätzliche Kosten für die Bildungsdirektionen, z. B. für die 
Leitung der Abteilung Pädagogischer Dienst (§ 19 Abs. 1 BD-EG), (trotz Kostenneutralität) 
Bedeckung finden.  

Klassen- und Gruppengröße
Die Aufhebung der Klassenschülerhöchstzahlen und der Eröffnungs- und 
Teilungszahlenverordnung lehne ich ab. Wir benötigen keine Verteilungskämpfe innerhalb 
der Schulen (Abteilungen, Fachgruppen, etc.) Da an allen Schulen Ressourcenmangel 
herrscht, kann man höhere Notwendigkeiten an einzelnen Standorten nur durch zusätzliche 
Mittel abdecken, und nicht durch eine Verschiebung. Das gilt jedenfalls hinsichtlich der 
Berücksichtigung des sozioökonomischen Hintergrundes.

Um die in den Erläuterungen dargestellte Vorgangsweise („Prozedere der Festlegung von 
Klassen- und Gruppengrößen“, S. 30) unmissverständlich auch im Gesetz zu regeln, sollte § 8a 
Abs. 1 Z 4 SchOG so formuliert werden, dass klar ist, unter welchen Voraussetzungen Klassen 
und Schülergruppen zu bilden sind.

Die in § 8a Abs. 1 Z 7 SchOG getroffene Regelung (Entscheidung der Schulleitung darüber, bei 
welcher Mindestzahl von SchülerInnen mit mangelnder Kenntnis der Unterrichtssprache 
Sprachstartgruppen und Sprachförderkurse zu führen sind) steht im Widerspruch zu § 8e Abs. 
4 erster Satz SchOG („Sprachstartgruppen und Sprachförderkurse sind ab einer Schülerzahl 
von acht Schülern einzurichten …“).

Clusterbildung
Ein allein freiwilliger Zusammenschluss von Schulen zu einem Schulcluster ist nicht erkennbar. 
Der Gesetzesentwurf regelt eine Verclusterung gegen den Willen der Betroffenen (§ 8f 
Abs. 3 und Abs. 4 SchOG).

Flexibilisierung der 50-Minuten-Stunde
§ 4 Abs. 1 und § 5 Abs. 6 Schulzeitgesetz sieht die „Flexibilisierung der 50-Minuten-Stunde“ im 
Bundesschulbereich vor. Im Ministerratsvortrag vom 18. Oktober 2016 heißt es dazu wörtlich: 
„Die 50-Minuten-Stunde soll pädagogisch geöffnet werden und sie bleibt Berechnungsgröße für 
die Personalbewirtschaftung und Ressourcenzuteilung. Wie ist bei Schulen mit 45-Minuten-
Stunden vorzugehen?“
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